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Berufsgrundsa tze fur die Sektion Anerkannter Aktuare 
der Aktuarvereinigung O sterreichs 

(im folgenden kurz: Sektion Anerkannter Aktuare) 
( S t a n d e s r e g e l n ) 

 
 
 
In der Aktuarvereinigung O sterreichs ist die Sektion Anerkannter Aktuare die berufsstandische 
Vertretung der Aktuare mit internationalem Berufsbild und entsprechender Qualifikation. 
Mitglieder der Sektion Anerkannter Aktuare sind auf allen Gebieten der Versicherungs-, 
Wirtschafts- und Finanzmathematik tatig. Sie weisen ihre Qualifikation durch ihre Mitgliedschaft 
in der Sektion Anerkannter Aktuare nach und fuhren den Titel Anerkannter Aktuar der 
Aktuarvereinigung O sterreichs (im folgenden kurz: Anerkannter Aktuar). 
 
Die Berufsgrundsatze fur den Anerkannten Aktuar beinhalten die Verhaltensnormen und geben 
die allgemeine Auffassung zu Fragen der Berufsausubung wieder. Sie gelten fur alle 
Tatigkeiten des Anerkannten Aktuars und entsprechen den international anerkannten 
Berufsgrundsatzen, insbesondere den berufsstandischen Verhaltensnormen fur Aktuare in den 
Landern der EU (Code of Professional Conduct for Actuaries in EG Countries). 
 
Art. 1 - Berufsausubung 
 
1.  Der Anerkannte Aktuar ist selbstandig oder in einem Dienstverhaltnis der Privatwirtschaft 

oder des o ffentlichen Dienstes tatig. Seine Tatigkeit kann mit Leitungsaufgaben verbunden 
sein. Die Berufsausubung ist auch im Rahmen einer Personen- oder Kapitalgesellschaft 
sowie interprofessionell mit anderen Freien Berufen wie Rechtsanwalten, Steuerberatern 
und Wirtschaftsprufern grundsatzlich gestattet. 

 
2.  Der Anerkannte Aktuar ubt seine Tatigkeit fachkundig, redlich und sorgfaltig aus. Er handelt 

dabei nach den Grundsatzen der Unabhangigkeit, Eigenverantwortlichkeit, 
Gewissenhaftigkeit und Verschwiegenheit. Er hat sich stets so zu verhalten, daÜ  er seiner 
Verantwortung gegenuber seinem Auftrag- oder Arbeitgeber gerecht wird. Er hat sich jeder 
Tatigkeit zu enthalten, die mit seinem Beruf oder dem Ansehen seines Berufes und der 
Verpflichtung zur Kollegialitat nicht vereinbar ist oder gegen das o ffentliche Interesse 
versto Ü t. Er hat sich auch auÜ erhalb seiner Berufstatigkeit des Vertrauens und der Achtung 
wurdig zu erweisen, die der Aktuarberuf erfordert. 

 
3.  Der Anerkannte Aktuar hat die ihm anvertrauten Interessen sachlich und in angemessener 

Form zu vertreten. 
 
4.  Der Anerkannte Aktuar hat seine Mitarbeiter zu verpflichten, alles zu unterlassen, was ihm 

selbst aufgrund dieser Berufsgrundsatze untersagt ist. 
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Art. 2 - Unabha ngigkeit 
 
1.  Bei seinen Untersuchungen, Empfehlungen und Entscheidungen muÜ  der Anerkannte 

Aktuar frei von Einflussen, Bindungen und Rucksichtnahmen sein, die seine Unabhangigkeit 
beeintrachtigen ko nnten. 

 
2.  Im Rahmen seiner Verantwortung ist der Anerkannte Aktuar fachbezogen weisungs-

unabhangig. 
 
3.  Die gleichzeitige Ausubung von selbstandiger und unselbstandiger Tatigkeit ist vorbehaltlich 

arbeitsvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen zulassig. Die berufliche Unabhangigkeit 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, daÜ  er in abhangiger Position tatig sein kann. 

 
4.  Der Anerkannte Aktuar darf nicht im Rahmen seiner Tatigkeit, sondern nur nebenberuflich 

und in geringem Umfang als Makler oder Agent tatig sein. 
 
Art. 3 - Eigenverantwortlichkeit und Gewissenhaftigkeit 
 
1.  Der Anerkannte Aktuar hat seine Tatigkeit in eigener Verantwortung unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorschriften und aller einschlagigen von der Aktuarvereinigung O sterreichs 
herausgegebenen oder gebilligten Fachgrundsatze sowie nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik nach bestem Wissen auszuuben. Er tragt die Verantwortung fur 
eine ordnungsgemaÜ e und richtige Erfullung aller Leistungen, die von ihm oder seinen 
Mitarbeitern erbracht werden. 

 
2.  Der Anerkannte Aktuar hat dafur Sorge zu tragen, daÜ  die Ergebnisse seiner Tatigkeit 

sachgemaÜ  verwendet werden. 
 
3.  Der Anerkannte Aktuar ist dafur verantwortlich, daÜ  er sich den fur seine Berufsausubung 

erforderlichen, jeweils aktuellen Kenntnisstand durch entsprechende Fortbildungs-
maÜ nahmen erhalt. Vor Aufnahme der Tatigkeit hat er gewissenhaft zu prufen, ob er uber 
die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfugt, um die gestellten fachlichen Aufgaben 
zu ubernehmen und ob er die fur seine Berufsausubung ansonsten ggf. erforderlichen 
Zulassungen besitzt. 

 
Art. 4 - Verschwiegenheit 
 
1.  Die Pflicht des Anerkannten Aktuars zur Verschwiegenheit erstreckt sich auf alles, was ihm 

im Rahmen seiner Berufsausubung anvertraut oder bekanntgeworden ist. Dies gilt auch fur 
die Zeit nach Beendigung des Auftrags- oder Dienstverhaltnisses. 

 
2.  Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit ihn der Auftrag- oder Arbeitgeber von 

dieser Pflicht schriftlich entbunden hat. 



AKTUARVEREINIGUNG 
O STERREICHS (AVO ) 
 
 

01.03.1995 Standesregeln Seite 3 
 

 
Art. 5 - Interessenskollision 
 
1.  Der Anerkannte Aktuar darf nicht - auch nicht nebenberuflich - tatig werden, wenn eine 

Interessenskollision abzusehen ist. Diese liegt insbesondere dann vor, wenn der Aktuar in 
einem Auftragsverhaltnis gleichwertig zu mehreren naturlichen oder juristischen Personen 
steht, deren Interessenslage unterschiedlich ist. Eine derartige Tatigkeit ist mit Zustimmung 
aller Beteiligten zulassig. 

 
2.  Der Anerkannte Aktuar muÜ  bei U bernahme von Tatigkeiten, die vorher von einem anderen 

Anerkannten Aktuar ausgefuhrt wurden, unter Berucksichtigung aller beruflichen Aspekte 
sorgfaltig prufen, ob er den Auftrag ohne Rucksprache mit dem Anerkannten Aktuar 
annehmen und ausfuhren darf. 

 
3.  Der Anerkannte Aktuar hat seine Tatigkeit zu versagen, wenn die Gefahr besteht, daÜ  er 

erkennbar fur eine pflichtwidrige oder unlautere Handlung in Anspruch genommen wird.  
 
Art. 6 - Kollegialita t 
 
1.  Der Anerkannte Aktuar hat sich kollegial zu verhalten. Die Verpflichtung zur Kollegialitat 

verbietet es, das Ansehen des Aktuars oder des Berufsstandes zu beeintrachtigen. 
Unsachliche oder leichtfertige Anschuldigungen gegen einen Kollegen sind berufswidrig. 

 
2.  Als Kollegen sind dem Anerkannten Aktuar die “Full MembersÄ von nationalen 

Aktuarvereinigungen gleichzuhalten, mit welchen die Aktuarvereinigung O sterreichs 
entsprechende Vereinbarungen uber die gegenseitige Anerkennung abgeschlossen hat. 

 
3.  Bei Streitigkeiten unter den Anerkannten Aktuaren sind die Beteiligten verpflichtet, eine 

mo gliche Einigung herbeizufuhren oder zunachst eine Regelung durch die Sektion 
Anerkannter Aktuare zu beantragen. Ergreift ein Anerkannter Aktuar bei Gerichten, 
Beho rden oder Verbanden MaÜ nahmen gegen einen Kollegen, so hat er die Sektion 
Anerkannter Aktuare zu informieren und ihr die Mo glichkeit zu geben, in der Angelegenheit 
zu vermitteln. 

 
Art. 7 - Werbung 
 

Fur seine Leistungen darf der Anerkannte Aktuar nur in der Weise werben, wie es mit dem 
Ansehen des Berufs und seiner Verpflichtung zur Kollegialitat vereinbar ist. Insbesondere 
hat er sich unlauterer oder irrefuhrender WerbemaÜ nahmen zu enthalten. 
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Art. 8. - Vergutung 
 
1.  Die Vergutung fur die selbstandige Tatigkeit des Anerkannten Aktuars wird frei vereinbart 

und sollte der Leistung und dem Zeitaufwand angemessen sein. 
 
2.  Der Anerkannte Aktuar darf sich keine Wettbewerbsvorteile dadurch verschaffen, daÜ  er auf 

ihm zustehende Vergutungen verzichtet. Eine Honorarabgabe oder die Gewahrung sonstiger 
Vorteile fur die Vermittlung von Auftragen ist berufswidrig. Die Vereinbarung eines 
Erfolgshonorars ist unzulassig. 

 
3.  Etwaige Einnahmen, die der Anerkannte Aktuar im Zusammenhang mit der Auftragsdurch-

fuhrung von einem Dritten erhalt, sind dem Auftraggeber gegenuber offenzulegen. 
 
Art. 9 - Haftung 
 
1.  Der Anerkannte Aktuar haftet in selbstandiger Tatigkeit dem Auftraggeber gegenuber fur 

seine Tatigkeiten grundsatzlich uneingeschrankt, in unselbstandiger Tatigkeit im Rahmen 
seines Dienstverhaltnisses. Die Vereinbarung einer Haftungsbeschrankung oder eines 
Haftungsausschlusses ist zulassig. 

 
2.  Dem Anerkannten Aktuar wird im Falle einer selbstandigen Berufsausubung empfohlen, fur 

sich und seine Mitarbeiter eine Berufshaftpflichtversicherung in angemessener Ho he 
abzuschlieÜ en. 

 
Art. 10. - Schlu�bestimmungen 
 
1.  Der Anerkannte Aktuar hat sich uber die von der Sektion Anerkannter Aktuare festgelegten 

Berufsgrundsatze zu unterrichten und ist auf diese verpflichtet. Er kann sich nicht auf 
Unkenntnis berufen. 

 
2.  A nderungen und Erganzungen dieser Berufsgrundsatze werden allen Anerkannten Aktuaren 

schriftlich bekanntgemacht; sie haben sich die jeweils geltende Fassung zu eigen zu 
machen. 

 
3. Der Anerkannte Aktuar unterliegt dem von der Aktuarvereinigung O sterreichs fur die 

Mitglieder der Sektion Anerkannter Aktuare festgelegten Disziplinarverfahren. 
 
 
 


